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Mitglieder-Info Nr. 69/2011 

Bemessung der Beiträge zur freiwilligen Kranken- un d Pflegeversicherung für die 
Zeit ab 01.01.2009 

Urteil des Sozialgerichtes Wiesbaden vom 06.07.2011  Az.: – S 1 KR 52/10 - 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

nach der o. g. Entscheidung des SG Wiesbaden ist die Festsetzung der Beiträge zur Kranken- 
und Pflegeversicherung für die Beitragsbemessung von Empfängern von Leistungen nach 
dem SGB XII, die in einer Einrichtung stationär untergebracht sind, rechtswidrig, soweit als 
Beitragsbemessungsgrundlage ein die Mindestbeitragsbemessungsgrenze nach § 240 Abs. 4 
Satz 1 SGB V übersteigender Betrag zugrunde gelegt worden ist. 

Die Kammer folgt der Rechtsprechung des Hessischen Landessozialgerichtes (Beschluss 
vom 21.02.2011 – Az. L 1 KR 327/10 B ER), wonach insbesondere wegen einer fehlenden 
hinreichenden demokratischen Legitimation des Vorstandes des GKV-Spitzenverbandes die 
„Beitragsverfahrensgrundsätze Selbstzahler“ auch nicht den Anforderungen des Art. 80 GG 
genügen.  

Das SG Wiesbaden hat die Sprungrevision zugelassen. Diese ist bereits beim BSG unter dem 
Aktenzeichen - B 12 KR 20/11 R – anhängig.  
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BAGüS 
Bundesarbeitsgemeinschaft  
der überörtlichen Träger der Sozialhilfe 

Ich habe o. g. die Entscheidungen des SG Wiesbaden und des LSG Hessen als Anlagen zur 
Kenntnis beigefügt. 

Bei dem o. g. Verfahren vor dem SG Wiesbaden handelt es sich um eines der mit dem GKV-
Spitzenverband vereinbarten Musterverfahren. Eine aktuelle Übersicht über den Stand der 
Musterverfahren habe ich daher ebenfalls beigefügt.  

Mit freundlichen Grüßen 

gez.: 

Matthias Krömer 


